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Zitat von wossen

Natürlich ist es ein "berechtigtes Interesse des Arbeitgebers", dass der tarifbschäftigte
Lehrer nicht per Nebenerwerb der Prostitution nachgeht (ausdrücklich steht ja im
zitierten Kurzkommentar drin, dass schon die 'abstrakte Befürchtung des Arbeitgebers
einer Beeeinträchtigung reicht').

Ach Bubi, das war doch nur ein pointiertes Beispiel... Hatte ich nicht gesagt, dass das wohl kein
Lehrer in D macht? Außerdem möchtest Du vielleicht mal darlegen, inwiefern eine Tätigkeit im
horizontalen Gewerbe die berechtigten Interessen des Arbeitgebers tangiert.

Aber ok, extra für Dich:

Zitat von wossen

Tja, das sind natürlich etwas abstraktere Formulierungen, da steht halt nicht drin, der
tarifbeschäftigte Lehrer darf im Nebenerwerb, keine Berufskilleragentur betreiben, als
Zuhälter tätig sein. jede Nacht in der Diskothek vor der Schule Nachtdienst verrichten,
vor Schulbeginn im Kiosk gegenüber der Schule arbeiten usw...

Berufskilleragentur: Darf niemand betreiben, weil verboten.
als Zuhälter tätig sein: Darf niemand, weil verboten.
Das waren jetzt aber mal zwei alberne Beispiele!

Die folgenden Fragen sind ernst gemeint:
Jede Nacht in der Disko vor der Schule Nachtdienst verrichten: Warum nicht? Wenn er dann
trotzdem um acht in der Schulstube steht, sehe ich da nicht das große Problem.
Vor Schulbeginn im Kiosk gegenüber der Schule arbeiten: Warum nicht? Ist es irgendwie
ehrenrührig, in einem Kiosk zu arbeiten?

Du scheinst irgendwelchen überkommenen Vorstellungen anzuhängen bezüglich eines dem
Lehrer angemessenen und vom Dienstherrn einforderbaren Lebenswandels. Lass es Dir
nochmal gesagt sein: Das gibt es nicht mehr. So wie es auch den Lehrerinnenzölibat und die
Residenzpflicht nicht mehr gibt. Letztere de jure schon, de facto nicht mehr.

Hier noch eine klare Aussage zum Thema Nebentätigkeiten im TV-L:
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Neuregelung des Nebentätigkeitsrechts
Die Regelung zur Nebentätigkeit gilt einheitlich für alle Tarifbeschäftigten (Arbeiter und
Angestellte), die vom Geltungsbereich des TVöD bzw. TV-L erfasst sind. Die
wesentlichen Regelungspunkte sind:

Nur entgeltliche Nebentätigkeiten sind dem Arbeitgeber anzuzeigen.
Die Anzeige hat schriftlich und vor Aufnahme der Nebentätigkeit zu erfolgen.
Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit nur untersagen oder mit Auflagen
versehen, wenn durch die Nebentätigkeit seine berechtigten Interessen oder die
arbeitsvertraglichen Pflichten des Beschäftigten beeinträchtigt werden.
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